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„Tarifgerechte Bezahlung in der Schulbegleitung“ 
(Anfrage für die Fragestunde der Bremischen Bürgerschaft (Stadtbürgerschaft) 
  
 
A. Problem 
 
Die Fraktion DIE LINKE hat für die Fragestunde der Stadtbürgerschaft folgende Anfrage 
an den Senat gestellt: 

1. Bilden die Entgeltverträge mit den Freien Trägern für die Schulbegleitung von Kin-
dern mit Förderbedarf nach Auffassung des Senats eine tariftreue Vergütung der 
Fachkräfte ab und wenn nein, wie gedenkt der Senat, eine tarifgerechte Vergütung 
bei allen Trägern schnellstmöglich sicherzustellen?  

2. Wie viele Stellen für Schulbegleitung sind trägerübergreifend nicht besetzt?  
3. Wie bewertet der Senat die perspektivische Überführung der Schulbegleitung in 

systemische Assistenzen? 
 
B. Lösung 
 
Auf die vorgenannte Anfrage wird dem Senat folgende Antwort vorgeschlagen: 
 
Zu Frage 1:  
 
Für die Beantwortung der Frage erscheint es zweckmäßig, zunächst auf die verschiede-
nen Zuständigkeiten im Zusammenhang mit der Beschäftigung von sogenannten Schulbe-
gleitungen hinzuweisen:  
 
Im Verantwortungsbereich der Senatorin für Kinder und Bildung liegen Schulbegleitungen 
für Kinder mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung gemäß § 112 SGB IX.  
Der Bereich der geistigen Behinderung wird in der Stadtgemeinde Bremen gem. § 35 Bre-
misches Schulgesetz (BremSchulG) als freiwillige kommunale Leistung im Rahmen der 
Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Wahrnehmungs- und Entwicklungsstörung 
geregelt.  
Schulbegleitungen für körperlich behinderte Schülerinnen und Schüler wird aktuell noch 
über das Bundesteilhabegesetz (BTHG), also § 112 SGB IX bewilligt. Letztere werden im 
Folgenden als persönliche Assistenzen bezeichnet. 
 
Schulbegleitungen für Kinder mit einer psychischen und/oder seelischen Behinderung wer-
den hingegen von der Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration verantwortet. 
Die Rechtsgrundlage hierfür findet sich in § 35a SGB VIII. 
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Im Folgenden wird auf die Schulbegleitungen nach § 35 a SGB VIII und auf die persönli-
chen Assistenzen nach § 112 SGB IX eingegangen: 
Zwischen den freien Trägern und der Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integra-
tion (als überörtlicher Eingliederungshilfeträger) werden Vergütungsvereinbarungen ge-
schlossen. 
 
Bei der Verhandlung von Entgelten werden Flächentarifverträge sowie entsprechende Ver-
gütungen nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen ohne Einschränkungen für eine Refi-
nanzierung durch die Entgelte zugrunde gelegt. Dies gilt prinzipiell auch für die Haustarif-
verträge. Allerdings wird bei diesen geprüft, ob sich der Leistungserbringer, mit dem neu 
zu verhandelnden Entgelt, im obersten Segment des oberen Drittels befindet oder aber 
prinzipielle, systematische Abweichungen zu den Flächentarifverträgen bestehen.  
Ist keines der Kriterien erfüllt, wird der Haustarifvertrag ohne Einschränkungen akzeptiert. 
Bei entsprechenden Abweichungen erfolgt eine Prüfung der Wirtschaftlichkeit auf Basis 
der üblichen Flächentarifverträge. 
Es ist Sache der Leistungserbringer in den Kalkulationen eine entsprechende Vergütung 
der Mitarbeitenden darzulegen und in die Verhandlungen einzubringen. Ebenso ist die ta-
rifgerechte Vergütung der Beschäftigten Angelegenheit des jeweiligen Leistungserbringers 
in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber. 
 
Als Rahmen für diese Vergütung gilt die im Einzelfall erforderliche Mindestqualifikation der 
einzusetzenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemäß der Leistungsvereinbarung.  
 
Grundlage für die Kalkulation der Grundvergütung ist der jeweils zum Schuljahresbeginn 
geltende TVöD-VKA der Stufe 3, wobei die Grundvergütung für  

- Tätigkeiten ohne besondere Formalqualifikation auf Grundlage der Entgeltgruppe 
EG4,  

- den Einsatz von Kräften mit einer pädagogischen Grundqualifikation auf Grundlage 
der Entgeltgruppe EG 6 und 

- den Einsatz von Pflegefachkräften auf Grundlage der Entgeltgruppe EG 8 
berechnet wird.  
 
Der TVöD-VKA ist über das Transparenzportal öffentlich einsehbar.  
 
Zu Frage 2: 
 
Im Verantwortungsbereich der Senatorin für Kinder und Bildung liegen, wie oben darge-
legt, die persönlichen Assistenzen nach § 112 SGB IX und die personelle Ausstattung der 
Lerngruppen im W+E Bereich.  
Im Bereich §112 SGB IX sind trägerübergreifend insgesamt 12 persönliche Assistenzen 
nicht besetzt.  
Im Bereich W+E sind 85 Stellen nicht besetzt. Dabei handelt es sich um Teilzeitstellen mit 
einem Stellenvolumen von 11 bis 35 Stunden pro Woche. In Vollzeiteinheiten umgerech-
net sind 66 VZE nicht besetzt. 
 
Im Verantwortungsbereich der Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration sind 
155 Stellen nicht besetzt. 
 
Zu Frage 3: 
 
Die Senatorin für Kinder und Bildung fördert die stetige Überführung der verschiedenen 
Arten von individuellen Schulbegleitungen in systemische Assistenzen. 
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Für Schulbegleitungen gemäß § 35a SGB VIII hat zum Schuljahr 2023/24 bereits die 
zweite Pilotphase des Projekts „Systemische Assistenz“ und damit eine Ausweitung auf 
insgesamt 15 Bremer Schulen stattgefunden. Eine Überführung der Schulbegleitungsfälle 
nach § 35a SGB VIII befindet sich demnach bereits in der Erprobung.  
 
Soweit es um persönliche Assistenzen für Kinder mit körperlichen Behinderungen nach 
§ 112 SGB IX geht, wird derzeit in Kooperation mit der Senatorin für Arbeit, Soziales, Ju-
gend und Integration, mit dem Landesbehindertenbeauftragten, mit den Mitbestimmungs-
gremien und mit den Schulen geprüft ob eine Einbeziehung in das Konzept „Systemische 
Assistenz“ möglich und zweckmäßig ist.  Das Ergebnis dieser Prüfung wird, entsprechend 
des Senatsbeschlusses vom 11. April 2023, zum Ende der o.g. zweiten Pilotphase den 
Gremien zur Befassung vorgelegt. 
 
 
C. Alternativen 
 
Keine. 
 
 
D. Finanzielle/ Personalwirtschaftliche Auswirkungen/Genderprüfung 
 
Die Beantwortung der Anfrage hat keine finanziellen und personalwirtschaftlichen Auswir-
kungen. 
 
Genderspezifische Aspekte haben sich bei der Beantwortung nicht ergeben. 
 
 
E. Beteiligung / Abstimmung 
 
Die Abstimmung mit der Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration ist eingelei-
tet.  
 
 
F. Öffentlichkeitsarbeit/Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz 
 
Einer Veröffentlichung der Senatsvorlage nach Beschlussfassung über das zentrale elekt-
ronische Informationsregister steht nichts entgegen.  
 
 
G. Beschluss 
 
Der Senat stimmt entsprechend der Vorlage der Senatorin für Kinder und Bildung vom 
09.10.2023 der mündlichen Antwort auf die Anfrage der Fraktion DIE LINKE in der Frage-
stunde der Bürgerschaft (Stadtbürgerschaft) zu. 


